
 

 

Synopse Beilage 2 zum Anhörungsbericht 
 
Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken (Gastgewerbegesetz, GGG); Änderung 
Umsetzung der (14.125) Motion Serge Demuth 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom [29. Juni 2016] 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Gesetz 
über das Gastgewerbe 
und den Kleinhandel mit 
alkoholhaltigen Geträn-
ken (Gastgewerbegesetz, 
GGG) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf Art. 105 der Bun-
desverfassung, Art. 41a des 
Bundesgesetzes über die ge-
brannten Wasser (Alkoholge-
setz) vom 21. Juni 1932 1) so-
wie § 41 Abs. 1 und § 52 der 
Kantonsverfassung, 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 970.100 (Ge-
setz über das Gastgewerbe 
und den Kleinhandel mit alko-
holhaltigen Getränken [Gast-
gewerbegesetz, GGG] vom 
25. November 1997) (Stand 
1. Januar 2010) wird wie folgt 
geändert: 

   

                                                   
1) SR 680 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom [29. Juni 2016] 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  4 
Öffnungszeiten 

    

1 Die Gastwirtschaftsbetriebe 
sind von Montag bis Freitag in 
der Zeit zwischen 00.15 Uhr 
und 05.00 Uhr, am Samstag 
zwischen 02.00 Uhr und 05.00 
Uhr und an Sonn- sowie Feier-
tagen zwischen 02.00 Uhr und 
07.00 Uhr geschlossen zu hal-
ten. 

    

2 Der Gemeinderat kann nach 
Massgabe der Bau- und Um-
weltschutzgesetzgebung an-
dere Öffnungszeiten bewilli-
gen. Er kann 

2 Aufgehoben.    

a) die Öffnungszeiten der ein-
zelnen Betriebe auf Dauer 
oder längere Frist erweitern 
oder einschränken; 

    

b) den einzelnen Betrieben für 
bestimmte Anlässe die Ver-
längerung der Öffnungszei-
ten bewilligen, soweit es die 
Verhältnisse erlauben; 

    

c) für lokale Anlässe generelle 
Freinächte bestimmen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom [29. Juni 2016] 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 An Karfreitag, Ostersonntag, 
Pfingstsonntag, am Eidgenös-
sischen Dank-, Buss- und Bet-
tag, am Weihnachtstag sowie 
am jeweils darauf folgenden 
Tag sind die Gastwirtschafts-
betriebe um 00.15 Uhr zu 
schliessen. 

    

 3bis Der Gemeinderat kann 
nach Massgabe der Bau- und 
Umweltschutzgesetzgebung 
andere Öffnungszeiten als 
gemäss den Absätzen 1 und 3 
bewilligen. Er kann 

   

 a) die Öffnungszeiten der ein-
zelnen Betriebe auf Dauer 
oder längere Frist erweitern 
oder einschränken; 

   

 b) den einzelnen Betrieben für 
bestimmte Anlässe die Ver-
längerung der Öffnungszei-
ten bewilligen, soweit es die 
Verhältnisse erlauben; 

   

 c) für lokale Anlässe generelle 
Freinächte bestimmen. 

   

4 Hotelgäste dürfen jederzeit 
bedient werden. 

    

 II.    

 Keine Fremdänderungen.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom [29. Juni 2016] 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. Januar 2018 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
 

   

 


